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Bezirksausschuss VI - Siegen-Eiserfeld 20.06.2024 

Verkehrsausschuss 25.06.2024 

Kurzbezeichnung: 
 
Verkehrsführung im Bereich der Alten Burg 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen beschließt die Prüfung einer 
Einbahnstraßenregelung „Auf der Burg“ in Niederschelden einzustellen. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Im Rahmen der Neugestaltung der Straße „Auf der Burg“ und der Neugestaltung des Platzes 
ist durch die Heimat- und Verschönerungsgruppe Niederschelden die Prüfung einer Einbahn-
straßenregelung angefragt worden.  
Gemäß Straßenverkehrsordnung ist eine Einbahnstraße lediglich dort einzurichten, wo dies 
aufgrund besonderer Umstände zwingend erforderlich ist. Den Sachverhalt deckt die Straße 
„Auf der Burg“ nicht ab.  
Die mit der Einrichtung einer Einbahnstraße einhergehende Verkehrsverlagerung, also zu-
sätzlicher Verkehr, in die Straßen „Zeil“, „Rittergasse“ und „“Bogenstraße/Bühlstraße“ sind 
ebenfalls nicht vertretbar.  
In der Straße „Zeil“ befindet sich ein Kindergarten. Für diesen besonders zu schützenden 
Bereich steht die Einrichtung der Einbahnstraße in der Straße „Auf der Burg“ nicht im Ver-
hältnis. Zudem befindet sich in der „Zeil“, Ecke „Rittergasse“ eine Engstelle, die sogar schma-
ler ist, als der Bereich in der Straße „Auf der Burg“.  
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Im Bereich der „Bogenstraße“ ist ebenfalls eine Engstelle vorhanden, in der es Konflikte mit 
Schulkindern und Fußgängern gibt. Die Situation würde durch die Einrichtung einer Einbahn-
straße ebenfalls verschärft. 
 
Die Ausweichstrecken sind nicht für mehr Verkehrsaufkommen ausgelegt. Für die Einbahn-
straße liegen somit die Voraussetzungen nicht vor. 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
- 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
- 

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
- 

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
- 

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
 - 

 im Ergebnisplan 
 
 - 

 Nein  Ja, mit 
 
 - 

Kostenträger/ 
Investitionscode 
- 
Sachkonto 
- 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
i.A. 
 
gez. 
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Hinkel 
Abteilungsleiter Straße und Verkehr 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




